
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 24 ARHG Auslieferungsersuchen
mehrerer Staaten
 ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

§ 24.

Ersuchen zwei oder mehrere Staaten um die Auslieferung derselben Person, so ist über den Vorrang zwischen den

Auslieferungsersuchen unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der vertraglichen Verp2ichtungen, des

Tatortes, der zeitlichen Reihenfolge des Einlangens der Ersuchen, der Staatsangehörigkeit der auszuliefernden Person,

der Möglichkeit ihrer Weiterlieferung und, wenn sich die Ersuchen auf verschiedene strafbare Handlungen beziehen,

auch der Schwere der strafbaren Handlungen, zu entscheiden (§ 34 Abs. 2).

In Kraft seit 01.05.2004 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arhg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/arhg/paragraf/34
file:///

	§ 24 ARHG Auslieferungsersuchen mehrerer Staaten
	ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz


